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Der Bürgermeister der Gemeinde Sitzenberg-Reidling erlässt gemäß § 286 Abs. 1 
iVm § 289 Gewerbeordnung 1994, idgF. folgende 
 
 
 

Verordnung 
über die Abhaltung eines Jahrmarktes 

 
 

§ 1 
 

 
Der Markt findet am Leopold Figl Platz in der KG Reidling statt. Er wird monatlich am 
Samstag in der Zeit von 08:00 bis 13:00 Uhr abgehalten. 
 
 
 

§ 2 
 

Bezeichnung der Waren, 
die den Hauptgegenstand des Marktes bilden 

 
Hauptgegenstände sind Nahrungs- und Genussmittel inklusive der Verkostung. 
 
 
 

§ 3 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 27. Februar 2014 in Kraft. Die Verordnung des 
Gemeinderates der Gemeinde Sitzenberg-Reidling vom 22. August 2013 wurde mit 
Beschluss des Gemeinderates vom 11. Februar 2014 aufgehoben. 
 
 

Der Bürgermeister: 

 
Franz Redl 

 
Angeschlagen am: 13. Februar 2014 
Abgenommen am: 28. Februar 2014 
 

 


